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BUNDESGESETZBLATT 
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH 

Jahrgang 2020 Ausgegeben am 10. März 2020 Teil II 

87. Verordnung: Maßnahmen bei der Einreise aus Italien 

87. Verordnung des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz über Maßnahmen bei der Einreise aus Italien 

Gemäß § 25 Epidemiegesetz 1950, BGBl. Nr. 186/1950, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 37/2018, und die Bundesministeriengesetz-Novelle 2020, BGBl. I Nr. 8/2020, wird 
verordnet: 

§ 1. (1) Personen, die von Italien nach Österreich einreisen wollen, haben ein ärztliches Zeugnis (in 
deutscher, englischer oder italienischer Sprache beispielsweise entsprechend den Anlagen A, B und C) 
über ihren Gesundheitszustand mit sich zu führen und vorzuweisen, dass der molekularbiologische Test 
auf SARS-CoV-2 negativ ist. Das ärztliche Zeugnis darf bei der Einreise nicht älter als vier Tage sein. 

(2) Personen, die ein Zeugnis nach Abs. 1 nicht vorlegen können, ist die Einreise zu verweigern. 

§ 2. Abweichend von § 1 ist Personen erlaubt, nach Österreich einzureisen, die österreichische 
Staatsbürger sind, oder die ihren Haupt- oder Nebenwohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Österreich 
haben, und sich zu einer unverzüglich anzutretenden 14-tägigen selbstüberwachten Heimquarantäne 
verpflichten und dies mit ihrer eigenhändigen Unterschrift bestätigen. Im Falle, dass ein währenddessen 
durchgeführter molekularbiologischer Test auf SARS-CoV-2 negativ ist, kann die Heimquarantäne 
beendet werden. 

§ 3. Abweichend von den §§ 1 und 2 ist die Durchreise durch Österreich ohne Zwischenstopp 
erlaubt, sofern die Ausreise sichergestellt ist. 

§ 4. Diese Verordnung ist auf den Güterverkehr und den gewerblichen Verkehr (mit Ausnahme der 
gewerblichen Personenbeförderung) sowie den Pendler-Berufsverkehr nicht anwendbar. Insbesondere auf 
Lenker und Betriebspersonal ist die Verordnung des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege 
und Konsumentenschutz betreffend medizinische Überprüfungen bei der Einreise im Zusammenhang mit 
dem „2019 neuartigen Coronavirus“, BGBl. II Nr. 81/2020, anwendbar. 

§ 5. Diese Verordnung gilt nicht für Insassen von Einsatzfahrzeugen im Sinne des § 26 StVO, 
Fahrzeugen im öffentlichen Dienst im Sinne des §26a StVO, sowie für diplomatisches Personal. 

§ 6. (1) Diese Verordnung tritt mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft. 

(2) Diese Verordnung tritt am 3. April 2020, um 12:00 Uhr außer Kraft. 

Anschober 


